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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Spülen eines Sanitärkörpers

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung (1) zum Spülen eines 
Sanitärkörpers (2), zumindest aufweisend:
- einen Spülkasten (3) für eine Spülflüssigkeit zum Spülen 
des Sanitärkörpers (2), wobei der Spülkasten (3) ein Füll-
ventil (4) zum Füllen des Spülkastens (3) mit Frischwasser 
und ein erstes Ablaufventil (5) zur Abgabe der Spülflüssig-
keit an den Sanitärkörper (2) umfasst;
- einen Kondenswassertank (7) für Kondenswasser, wobei 
der Kondenswassertank (7) eine Abgabeeinrichtung (8) zur 
Abgabe des Kondenswassers an den Spülkasten (3) 
umfasst; und
- eine Steuerung (9), die zur Durchführung des folgenden 
Verfahrens eingerichtet ist:
a) Betätigen der Abgabeeinrichtung (8) zum zumindest teil-
weisen Füllen des Spülkastens (3) mit dem Kondenswasser 
nach dem Spülen des Sanitärkörpers (2); und
b) Öffnen des Füllventils (4) zum Füllen des Spülkastens (3) 
mit dem Frischwasser, wenn in Schritt a) ein Sollfüllstand 
(10) der Spülflüssigkeit in dem Spülkasten (3) nicht erreicht 
wurde. 



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Spülen eines Sanitärkörpers, der ins-
besondere der Aufnahme von Körperausscheidun-
gen dient.

[0002] Durch die Vorrichtung sind die Körperaus-
scheidungen mit einer Spülflüssigkeit aus dem Sani-
tärkörper, wie zum Beispiel einer Toilette oder einem 
Urinal, insbesondere in eine Kanalisation spülbar. 
Hierbei werden große Mengen von Trinkwasser ver-
braucht.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, die mit 
Bezug auf den Stand der Technik geschilderten Pro-
bleme zumindest teilweise zu lösen und insbeson-
dere eine Vorrichtung zum Spülen eines Sanitärkör-
pers anzugeben, mit der ein Trinkwasserverbrauch 
reduzierbar ist.

[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung 
gemäß den Merkmalen des unabhängigen Patentan-
spruchs gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen 
der Erfindung sind in den abhängigen Patentansprü-
chen angegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die in den Patentansprüchen einzeln angegebenen 
Merkmale in jeder technisch sinnvollen Weise mitei-
nander kombiniert werden können und weitere Aus-
gestaltungen der Erfindung definieren. Darüber 
hinaus werden die in den Patentansprüchen angege-
benen Merkmale in der Beschreibung näher präzi-
siert und erläutert, wobei weitere bevorzugte Ausge-
staltungen der Erfindung dargestellt werden.

[0005] Hierzu trägt eine Vorrichtung zum Spülen 
eines Sanitärkörpers bei, die zumindest Folgendes 
aufweist:

- einen Spülkasten für eine Spülflüssigkeit zum 
Spülen des Sanitärkörpers, wobei der Spülkas-
ten ein Füllventil zum Füllen des Spülkastens 
mit Frischwasser und ein erstes Ablaufventil 
zur Abgabe der Spülflüssigkeit an den Sanitär-
körper umfasst;

- einen Kondenswassertank für Kondenswas-
ser, wobei der Kondenswassertank eine Abga-
beeinrichtung zur Abgabe des Kondenswassers 
an den Spülkasten umfasst; und

- eine Steuerung, die zur Durchführung des fol-
genden Verfahrens eingerichtet ist:

a) Betätigen der Abgabeeinrichtung zum zumin-
dest teilweisen Füllen des Spülkastens mit dem 
Kondenswasser nach dem Spülen des Sanitär-
körpers; und

b) Öffnen des Füllventils zum Füllen des Spül-
kastens mit dem Frischwasser, wenn in Schritt 
a) ein Sollfüllstand der Spülflüssigkeit in dem 
Spülkasten nicht erreicht wurde.

[0006] Bei dem Sanitärkörper kann es sich insbe-
sondere um eine Toilette, WC oder ein Urinal han-
deln. Der Sanitärkörper kann ein Becken aufweisen, 
das insbesondere der Aufnahme von Körperaus-
scheidungen bzw. Exkrementen dienen kann. Der 
Sanitärkörper kann an eine Abwasserleitung 
anschließbar sein, die den Sanitärkörper beispiels-
weise mit einer Kanalisation verbinden kann. Der 
Sanitärkörper kann einen Sitz für einen Benutzer 
des Sanitärkörpers und/oder einen Deckel für das 
Becken aufweisen. Der Sanitärkörper kann an einer 
Gebäudewand eines Gebäudes und/oder einem 
Gebäudeboden eines Gebäudes befestigt sein.

[0007] Die Vorrichtung weist einen Spülkasten für 
eine Spülflüssigkeit zum Spülen des Sanitärkörpers 
auf. Der Spülkasten kann zumindest teilweise aus 
Kunststoff bestehen und/oder als Kunststoffspritz-
gussteil ausgebildet sein. Der Spülkasten umfasst 
einen Aufnahmeraum für die Spülflüssigkeit, der bei-
spielsweise eine Aufnahmekapazität für die Spülflüs-
sigkeit von 3 Liter bis 9 Liter, bevorzugt (im Wesent-
lichen) 6 Liter, aufweisen kann. Der Spülkasten bzw. 
der Aufnahmeraum kann eine obere Öffnung aufwei-
sen, die beispielsweise durch einen Spülkastende-
ckel zumindest teilweise verschließbar ist. Der Spül-
kasten kann eine Spülflüssigkeitsleitung, 
beispielsweise nach Art einer (insbesondere flexib-
len) Schlauchleitung und/oder einer (insbesondere 
starren) Rohrleitung, aufweisen, über die die Spül-
flüssigkeit insbesondere an den Sanitärkörper 
abgebbar ist. Der Sanitärkörper ist insbesondere an 
die Spülflüssigkeitsleitung anschließbar.

[0008] Der Spülkasten umfasst ein Füllventil zum 
Füllen des Spülkastens mit Frischwasser. Bei dem 
Frischwasser kann es sich insbesondere um Wasser 
bzw. Trinkwasser handeln. Bei dem Füllventil kann 
es sich um ein elektrisches Füllventil, ein elektrisch 
betätigbares Füllventil und/oder ein elektronisches 
Füllventil handeln. Das Füllventil kann mit einer (ins-
besondere elektrischen) Energiequelle verbindbar 
bzw. verbunden sein. Das Füllventil kann mit dem 
Spülkasten verbunden sein. Das Füllventil kann in 
dem Spülkasten bzw. dem Aufnahmeraum des Spül-
kastens angeordnet bzw. befestigt sein. Das Füllven-
til kann einen Flüssigkeitszulauf für das Frischwasser 
und einen Flüssigkeitsablauf für das Frischwasser 
aufweisen. Der Flüssigkeitszulauf ist insbesondere 
an eine Frischwasserzuführleitung, beispielsweise 
nach Art einer (insbesondere flexiblen) Schlauchlei-
tung und/oder einer (insbesondere starren) Rohrlei-
tung, anschließbar. Über die Frischwasserzuführlei-
tung ist das Füllventil insbesondere mit einer 
Frischwasserquelle bzw. Trinkwasserquelle, insbe-
sondere nach Art eines öffentlichen Wasserversor-
gungsnetzes, verbindbar. Das Frischwasser ist 
durch das Füllventil bzw. über den Flüssigkeitsablauf 
des Füllventils als Spülwasser an den Spülkasten 
bzw. in den Aufnahmeraum des Spülkastens abgeb-
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bar. Durch das Füllventil kann ein Füllstand der Flüs-
sigkeit in dem Spülkasten bzw. dem Aufnahmeraum 
des Spülkastens bestimmbar sein. Hierzu kann das 
Füllventil einen Füllstandssensor für die Spülflüssig-
keit aufweisen.

[0009] Der Spülkasten umfasst ein erstes Ablauf-
ventil zur Abgabe der Spülflüssigkeit an den Sanitär-
körper. Mittels des ersten Ablaufventils ist insbeson-
dere die Abgabe der Spülflüssigkeit an den 
Sanitärkörper und/oder ein Ausströmen der Spülflüs-
sigkeit aus dem Spülkasten steuerbar. Bei dem ers-
ten Ablaufventil kann es sich beispielsweise um ein 
elektrisches (erstes) Ablaufventil, ein elektrisch betä-
tigbares (erstes) Ablaufventil, ein elektronisches 
(erstes) Ablaufventil oder mechanisches (erstes) 
Ablaufventil handeln. Das erste Ablaufventil ist zum 
Spülen des Spülkastens durch einen Benutzer des 
Sanitärkörpers beispielsweise über ein Betätigungs-
element betätigbar bzw. öffenbar. Das Betätigungs-
element kann beispielsweise nach Art einer Taste, 
eines Druckknopfs oder eines Hebels ausgebildet 
sein. Das erste Ablaufventil kann sich beispielsweise 
nach Ablauf einer vorgegebenen Spülzeit und/oder 
nach Abgabe einer vorgegebenen Menge der Spül-
flüssigkeit automatisch schließen. Bei geschlosse-
nem ersten Ablaufventil ist insbesondere keine Spül-
flüssigkeit an den Sanitärkörper abgebbar.

[0010] Die Vorrichtung weist einen Kondenswasser-
tank für Kondenswasser auf. Das Kondenswasser ist 
dem Kondenswassertank insbesondere von einer 
Kondenswasserquelle, beispielsweise einem Luft-
entfeuchter und/oder einer Klimaanlage, zuführbar. 
Mit dem Luftentfeuchter ist eine Raumluft entfeucht-
bar. Mit der Klimaanlage ist die Raumluft klimatisier-
bar. Das Kondenswasser kann insbesondere bei der 
Benutzung des Luftentfeuchters und/oder der Klima-
anlage erzeugt werden. Der Kondenswassertank 
kann flüssigkeitsleitend, beispielsweise über eine 
(insbesondere flexible) Schlauchleitung und/oder 
(insbesondere starren) Rohrleitung mit der Kondens-
wasserquelle verbunden sein. Der Kondenswasser-
tank kann zumindest teilweise aus Kunststoff beste-
hen und/oder als Kunststoffspritzgussteil ausgebildet 
sein. Bei dem Kondenswassertank und dem Spül-
kasten kann es sich insbesondere um separate 
bzw. getrennte Komponenten handeln. Der Kon-
denswassertank und der Spülkasten können insbe-
sondere beabstandet zueinander angeordnet sein. 
Der Kondenswassertank umfasst einen Kondens-
wasseraufnahmeraum für das Kondenswasser, der 
beispielsweise eine Kondenswasseraufnahmekapa-
zität für das Kondenswasser von 3 Liter bis 9 Liter, 
bevorzugt (im Wesentlichen) 6 Liter, aufweisen 
kann. Die Kondenswasseraufnahmekapazität des 
Kondenswassertanks für das Kondenswasser kann 
der Aufnahmekapazität des Spülkastens für die 
Spülflüssigkeit entsprechen oder diese übersteigen. 
Der Kondenswassertank bzw. der Kondenswasse-

raufnahmeraum kann eine obere Tanköffnung auf-
weisen, die beispielsweise durch einen Tankdeckel 
zumindest teilweise verschließbar ist. Der Kondens-
wassertank kann über eine Verbindungsleitung, bei-
spielsweise nach Art einer (insbesondere flexiblen) 
Schlauchleitung und/oder einer (insbesondere star-
ren) Rohrleitung, mit dem Spülkasten (insbesondere 
flüssigkeitsleitend) verbunden sein. Das Kondens-
wasser ist von dem Kondenswassertank, insbeson-
dere über die Verbindungsleitung, dem Spülkasten 
als Spülflüssigkeit zuführbar.

[0011] Der Kondenswassertank umfasst eine Abga-
beeinrichtung zur Abgabe des Kondenswassers an 
den Spülkasten. Mittels der Abgabeeinrichtung ist 
insbesondere die Abgabe des Kondenswassers an 
den Spülkasten und/oder ein Ausströmen des Kon-
denswassers aus dem Kondenswassertank steuer-
bar. Bei der Abgabeeinrichtung kann es sich bei-
spielsweise um eine Flüssigkeitspumpe handeln. 
Bei der Flüssigkeitspumpe kann es sich um eine 
elektrische Flüssigkeitspumpe handeln. Der Spül-
kasten kann einen Kondenswassereinlauf für das 
Kondenswasser aufweisen. Der Kondenswasserein-
lauf kann zumindest teilweise nach Art einer (insbe-
sondere flexiblen) Schlauchleitung und/oder einer 
(insbesondere starren) Rohrleitung ausgebildet sein.

[0012] Die Vorrichtung weist eine Steuerung auf, bei 
der es sich beispielsweise um eine elektrische und/o-
der elektronische Steuerung handeln kann. Die 
Steuerung kann zumindest einen Mikroprozessor 
und/oder zumindest einen Datenspeicher umfassen. 
Durch die Steuerung ist die Abgabeeinrichtung des 
Kondenswassertanks und das Füllventil des Spül-
kastens steuerbar bzw. betätigbar. Zusätzlich kann 
durch die Steuerung das erste Ablaufventil des Spül-
kastens steuerbar sein. Die Steuerung kann daten-
leitend mit der Abgabeeinrichtung, dem Füllventil 
und/oder dem ersten Ablaufventil verbunden sein.

[0013] Die Steuerung ist dazu eingerichtet und vor-
gesehen nach dem Spülen des Sanitärkörpers in 
einem Schritt a) die Abgabeeinrichtung zum zumin-
dest teilweisen Füllen des Spülkastens mit dem Kon-
denswasser zu betätigen. Dies kann beispielsweise 
ein Aktivieren der Flüssigkeitspumpe umfassen. Das 
Spülen des Sanitärkörpers erfolgt insbesondere 
zumindest teilweise vor Schritt a) und/oder ist durch 
die Steuerung beispielsweise durch eine Betätigung 
des Betätigungselements, das Öffnen des ersten 
Ablaufventils des Spülkastens und/oder ein Sinken 
des Füllstands der Spülflüssigkeit in dem Spülkasten 
detektierbar. Die Steuerung kann (datenleitend) mit 
dem Füllstandsensor des Füllventils und/oder 
einem (insbesondere separaten) Sensor zur Bestim-
mung des Füllstands der Spülflüssigkeit in dem Spül-
kasten verbunden sein. In Schritt a) wird die beim 
Spülen des Sanitärkörpers verbrauchte Spülflüssig-
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keit (so weit wie möglich) durch das Kondenswasser 
wieder aufgefüllt.

[0014] Die Steuerung ist dazu eingerichtet und vor-
gesehen in einem Schritt b) das Füllventil zum Füllen 
des Spülkastens mit dem Frischwasser zu öffnen, 
wenn in Schritt a) ein Sollfüllstand der Spülflüssigkeit 
in dem Spülkasten nicht erreicht wurde. Dies kann 
insbesondere bedeuten, dass der Schritt b) nur 
dann durchgeführt wird, wenn der Füllstand der Spül-
flüssigkeit in dem Spülkasten unter dem Sollfüllstand 
liegt. Bei dem Sollfüllstand kann es sich beispiels-
weise um eine maximale gewünschte Menge der 
Spülflüssigkeit in dem Spülkasten und/oder eine 
maximale Aufnahmekapazität des Spülkastens für 
die Spülflüssigkeit handeln. Der Sollfüllstand kann 
beispielsweise 3 Liter bis 9 Liter, bevorzugt (im 
Wesentlichen) 6 Liter, betragen. Der Sollfüllstand 
der Spülflüssigkeit in dem Spülkasten wird in Schritt 
a) insbesondere nicht erreicht, wenn im Schritt a) in 
dem Kondenswassertank nicht ausreichend Kon-
denswasser vorhanden und/oder der Kondenswas-
sertank leer ist. Die Steuerung öffnet im Schritt b) 
das Füllventil, bis dass die Spülflüssigkeit in dem 
Spülkasten den Sollfüllstand erreicht. Hierdurch 
kann der Sanitärkörper auch gespült werden, wenn 
kein oder nicht ausreichend Kondenswasser zur Ver-
fügung steht. Die Steuerung schließt das Füllventil, 
wenn die Spülflüssigkeit in dem Spülkasten den Soll-
füllstand erreicht. Der Schritt b) wird insbesondere 
nach Schritt a) durchgeführt.

[0015] Durch die Nutzung des Kondenswassers als 
Spülflüssigkeit ist ein Verbrauch des Frischwassers 
minimierbar.

[0016] Bei der Abgabeeinrichtung kann es sich um 
ein zweites Ablaufventil handeln. Mittels des zweiten 
Ablaufventils ist insbesondere die Abgabe des Kon-
denswassers an den Spülkasten und/oder ein Aus-
strömen des Kondenswassers aus dem Kondens-
wassertank steuerbar. Bei dem zweiten Ablaufventil 
kann es sich beispielsweise um ein elektrisches 
(zweites) Ablaufventil, ein elektrisch betätigbares 
(zweites) Ablaufventil und/oder ein elektronisches 
(zweites) Ablaufventil handeln. Das zweite Ablauf-
ventil ist durch die Steuerung betätigbar, insbeson-
dere öffenbar und/oder schließbar. Bei geschlosse-
nem zweiten Ablaufventil ist insbesondere kein 
Kondenswasser an den Kondenswassertank abgeb-
bar.

[0017] Die Steuerung kann in Schritt a) das Füllen 
des Spülkastens mit dem Kondenswasser stoppen, 
wenn der Sollfüllstand des Spülkastens erreicht ist. 
Hierzu kann die Steuerung insbesondere die Flüssig-
keitspumpe stoppen bzw. deaktivieren oder das 
zweite Ablaufventil schließen.

[0018] Die Steuerung kann in Schritt a) das Füllen 
des Spülkastens mit dem Kondenswasser stoppen, 
wenn der Kondenswassertank geleert ist. Hierzu 
kann die Steuerung insbesondere die Flüssigkeits-
pumpe stoppen bzw. deaktivieren oder das zweite 
Ablaufventil schließen.

[0019] Die Steuerung kann in Schritt b) das Füllven-
til nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit nach dem 
Spülen des Sanitärkörpers öffnen, wenn in Schritt 
a) der Sollfüllstand des Spülkastens nicht erreicht 
wurde. Dies kann insbesondere bedeuten, dass der 
Schritt b) zeitverzögert bzw. erst nach Ablauf der vor-
gegebenen Zeit ab dem Spülen des Sanitärkörpers 
durchgeführt wird. Die vorgegebene Zeit kann der 
Zeit entsprechen, die für ein Auffüllen des leeren 
Spülkastens mit dem Kondenswasser bis zum Errei-
chen des Sollfüllstands der Spülflüssigkeit in dem 
Spülkasten erforderlich ist. Beispielsweise kann die 
vorgegebene Zeit 0,5 Minuten bis 2 Minuten betra-
gen. Hierdurch ist gewährleistbar, dass der Spülkas-
ten in Schritt a) so weit wie möglich mit dem Kon-
denswasser gefüllt wird.

[0020] Die Vorrichtung kann einen Montagerahmen 
aufweisen, an dem der Spülkasten und der Kondens-
wassertank befestigt sind. Die Steuerung und/oder 
der Sanitärkörper können an dem Montagerahmen 
befestigt sein. Der Montagerahmen kann beispiels-
weise zumindest ein Metallprofil umfassen. Weiter-
hin kann der Montagerahmen beispielsweise ein 
(insbesondere vertikales) erstes Metallprofil und ein 
(insbesondere vertikales) zweites Metallprofil aufwei-
sen, die über zumindest eine (insbesondere horizon-
tale) (Metall-)Traverse miteinander verbunden sind. 
Das erste Metallprofil, das zweite Metallprofil und/o-
der die zumindest eine (Metall-)Traverse können bei-
spielsweise über eine Schweißverbindung oder 
Schraubverbindung miteinander verbunden sein. 
Alternativ können das erste Metallprofil, das zweite 
Metallprofil und/oder die zumindest eine (Metall-)Tra-
verse einstückig ausgebildet sein. Der Montagerah-
men weist (insbesondere in einem betriebsbereiten 
Zustand, nach seiner Befestigung an der Gebäude-
wand, nach seiner Befestigung auf dem Gebäudebo-
den und/oder in einer vertikalen Richtung) eine Rah-
menbreite von beispielsweise 400 mm [Millimeter] 
bis 600 mm, bevorzugt 490 mm bis 510 mm, beson-
ders bevorzugt (im Wesentlichen) 500 mm, auf. Der 
Montagerahmen kann höhenverstellbar sein. Dies 
kann bedeuten, dass (insbesondere in einer vertika-
len Richtung) eine Rahmenhöhe des Montagerah-
mens einstellbar ist. Hierzu kann der Montagerah-
men zumindest einen verstellbaren Fuß aufweisen. 
Beispielsweise kann der Montagerahmen einen an 
und/oder in dem (vertikalen) ersten Metallprofil ver-
stellbaren ersten Fuß aufweisen. Beispielsweise 
kann der Montagerahmen einen an und/oder in dem 
(vertikalen) zweiten Metallprofil verstellbaren zweiten 
Fuß aufweisen. Die Rahmenhöhe kann beispiels-
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weise 1.000 mm bis 2.000 mm, bevorzugt 1.200 mm 
bis 2.000 mm, betragen. Die Rahmenhöhe kann sich 
(insbesondere nach der Montage des Installationse-
lements bzw. des Montagerahmens an der Gebäu-
dewand und/oder auf dem Gebäudeboden) in der 
vertikalen Richtung bemessen.

[0021] Der Montagerahmen kann an der Gebäude-
wand oder mit einem Abstand zu der Gebäudewand 
an der Gebäudewand befestigbar sein. Der Monta-
gerahmen kann über zumindest ein Wandbefesti-
gungselement an der Gebäudewand befestigbar 
sein. Bei der Gebäudewand kann es sich beispiels-
weise um eine Rohbauwand oder Trockenbauwand 
handeln. Der Montagerahmen kann auf dem Gebäu-
deboden anordenbar bzw. befestigbar sein. Nach der 
Befestigung des Montagerahmens an der Gebäude-
wand und/oder dem Gebäudeboden kann der Mon-
tagerahmen zumindest teilweise durch eine Vorwand 
verkleidet werden. Die Vorwand kann zumindest teil-
weise durch zumindest eine Platte, zumindest eine 
Gipsplatte, zumindest eine Gipskartonplatte und/o-
der zumindest eine Fliese gebildet sein.

[0022] Der Montagerahmen kann zumindest ein 
Befestigungselement für den Sanitärkörper aufwei-
sen. Das zumindest eine Befestigungselement kann 
zum Beispiel an der Traverse des Montagerahmens 
befestigt sein. Das zumindest eine Befestigungsele-
ment kann beispielsweise nach Art einer Gewinde-
stange ausgebildet sein. Beispielsweise kann der 
Sanitärkörper mit dem zumindest einen Befesti-
gungselement verschraubbar bzw. verschraubt 
sein. Das zumindest eine Befestigungselement 
kann sich durch die Vorwand erstrecken.

[0023] Der Kondenswassertank kann oberhalb des 
Spülkastens angeordnet sein. Insbesondere kann 
der Kondenswassertank in einer größeren Höhe als 
der Spülkasten angeordnet sein. Zwischen dem Kon-
denswassertank und dem Spülkasten kann in einer 
vertikalen Richtung ein Abstand bestehen. Alternativ 
können der Kondenswassertank und der Spülkasten 
hintereinander und/oder versetzt zueinander ange-
ordnet sein.

[0024] Der Spülkasten kann einen ersten Überlauf 
für die Spülflüssigkeit aufweisen. Über den ersten 
Überlauf kann die Spülflüssigkeit aus dem Spülkas-
ten abfließen, wenn die Spülflüssigkeit in dem Spül-
kasten den Sollfüllstand und/oder einen maximal 
zulässigen Füllstand, beispielsweise bei einem tech-
nischen Defekt, übersteigt. Der erste Überlauf kann, 
beispielsweise über ein erstes Überlaufrohr, mit der 
Spülflüssigkeitsleitung verbunden sein, sodass die 
Spülflüssigkeit aus dem Spülkasten insbesondere 
unter Umgehung des ersten Ablaufventils abfließen 
kann. Das erste Überlaufrohr kann an dem Montage-
rahmen befestigt sein.

[0025] Der Kondenswassertank kann einen zweiten 
Überlauf für das Kondenswasser aufweisen. Über 
den zweiten Überlauf kann das Kondenswasser aus 
dem Kondenswassertank abfließen, wenn das Kon-
denswasser in dem Kondenswassertank einen maxi-
mal zulässigen Kondenswasserfüllstand, beispiels-
weise bei einem technischen Defekt und/oder wenn 
zu viel Kondenswasser durch den Luftentfeuchter 
bzw. die Klimaanlage erzeugt wird, übersteigt. Der 
zweite Überlauf kann, beispielsweise über ein zwei-
tes Überlaufrohr, mit der Spülflüssigkeitsleitung ver-
bunden sein, sodass das Kondenswasser aus dem 
Kondenswassertank insbesondere unter Umgehung 
der Abgabeeinrichtung bzw. des zweiten Ablaufven-
tils abfließen kann. Das zweite Überlaufrohr kann an 
dem Montagerahmen befestigt sein. Bei dem ersten 
Überlauf und dem zweiten Überlauf kann es sich um 
separate Überläufe handeln.

[0026] Der Kondenswassertank kann mit einem 
Luftentfeuchter verbunden sein. Bei dem Luftent-
feuchter handelt es sich insbesondere um die Klima-
anlage, mit der insbesondere eine Raumluft klimati-
sierbar ist.. Der Luftentfeuchter ist insbesondere 
flüssigkeitsleitend mit dem Kondenswassertank ver-
bunden, sodass das bei der Benutzung des Luftent-
feuchters entstehende Kondenswasser dem Kon-
denswassertank zuführbar ist. Hierdurch muss das 
Kondenswasser nicht manuell aus dem Luftent-
feuchter entfernt werden, was einen Wartungsauf-
wand des Luftentfeuchters reduziert. Der Luftent-
feuchter kann an und/oder auf dem 
Montagerahmen angeordnet bzw. befestigt sein. 
Der Luftentfeuchter kann oberhalb des Spülkastens 
und/oder des Kondenswassertanks angeordnet sein.

[0027] Die Erfindung sowie das technische Umfeld 
werden nachfolgend anhand der Figuren näher 
erläutert. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Figuren 
eine bevorzugte Ausführungsvariante der Erfindung 
zeigen, diese jedoch nicht darauf beschränkt ist. 
Dabei sind gleiche Bauteile in den Figuren mit den-
selben Bezugszeichen versehen. Es zeigen beispiel-
haft und schematisch:

Fig. 1: ein Sanitärkörper in einer perspektivi-
schen Darstellung;

Fig. 2: eine Vorrichtung zum Spülen des Sani-
tärkörpers in einer Frontansicht; und

Fig. 3: die Vorrichtung zum Spülen des Sanitär-
körpers in einer Rückansicht.

[0028] Die Fig. 1 zeigt einen Sanitärkörper 2 in Form 
einer Toilette in einer perspektivischen Darstellung. 
Der Sanitärkörper 2 ist mithilfe eines in den Fig. 2 
und 3 gezeigten Montagerahmens 11 einer Vorrich-
tung 1 zum Spülen des Sanitärkörpers 2 an einer 
Gebäudewand 15 befestigt. Die Vorrichtung 1 ist in 
der Fig. 1 mit einer Vorwand 16 verkleidet, sodass 
die Vorrichtung 1 in der Fig. 1 nicht sichtbar ist.
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[0029] Die Fig. 2 zeigt die Vorrichtung 1 mit dem 
Montagerahmen 11 in einer Frontansicht. An dem 
Montagerahmen 11 sind ein Spülkasten 3 zur Auf-
nahme einer Spülflüssigkeit und ein Kondenswas-
sertank 7 zur Aufnahme von Kondenswasser befes-
tigt. In dem Spülkasten 3 ist ein Füllventil 4 zum 
Füllen des Spülkastens 3 mit Frischwasser und ein 
erstes Ablaufventil 5 zur Abgabe der Spülflüssigkeit 
an den in der Fig. 2 gezeigten Sanitärkörper 2 ange-
ordnet. Der Spülkasten 3 weist eine Spülflüssigkeits-
leitung 17 auf, über die die Spülflüssigkeit aus dem 
Spülkasten 3 dem in der Fig. 1 gezeigten Sanitärkör-
per 2 zuführbar ist. Die Abgabe der Spülflüssigkeit an 
den Sanitärkörper 2 ist durch einen Benutzer des 
Sanitärkörpers 2 über ein in der Fig. 1 gezeigtes 
Betätigungselement 18 steuerbar. Die Vorrichtung 1 
bzw. der Montagerahmen 11 umfasst eine Halterung 
19 für eine hier nicht gezeigte Abwasserleitung, über 
die die Spülflüssigkeit nach dem Spülen des in der 
Fig. 1 gezeigten Sanitärkörpers 2 einer hier nicht 
gezeigten Kanalisation zuführbar ist.

[0030] Die Vorrichtung 1 umfasst einen Luftent-
feuchter 14 in Form einer Klimaanlage, der hier bei-
spielhaft an dem Montagerahmen 11 befestigt ist. 
Der Luftentfeuchter 14 ist flüssigkeitsleitend mit 
dem Kondenswassertank 7 verbunden, sodass 
beim Betrieb des Luftentfeuchters 14 entstehendes 
Kondenswasser in dem Kondenswassertank 7 sam-
melbar ist. Der Kondenswassertank 7 ist oberhalb 
des Spülkastens 3 an dem Montagerahmen 11 
befestigt und über eine Verbindungsleitung 22 (flüs-
sigkeitsleitend) mit dem Spülkasten 3 verbunden. In 
dem Kondenswassertank 7 ist eine Abgabeeinrich-
tung 8 in Form eines zweiten Ablaufventils 6 ange-
ordnet, durch das eine Abgabe des Kondenswassers 
aus dem Kondenswassertank 7 an den Spülkasten 3 
steuerbar ist.

[0031] Die Vorrichtung 1 umfasst eine Steuerung 9, 
mit der das Füllventil 4 und die Abgabeeinrichtung 8 
(bzw. das zweite Ablaufventil 6) steuerbar sind. 
Zudem ist durch die Steuerung 9 mithilfe eines hier 
nicht gezeigten Sensors ein Füllstand der Spülflüs-
sigkeit in dem Spülkasten 3 bestimmbar. Beim Spü-
len des in der Fig. 1 gezeigten Sanitärkörpers 2 sinkt 
der Füllstand der Spülflüssigkeit in dem Spülkasten 3 
unter einen Sollfüllstand 10. Die Steuerung 9 ist dazu 
eingerichtet und vorgesehen nach dem Spülen des in 
der Fig. 1 gezeigten Sanitärkörpers 2 in einem 
Schritt a) die Abgabeeinrichtung 8 zu betätigen bzw. 
das zweite Ablaufventil 6 zu öffnen, sodass das Kon-
denswasser aus dem Kondenswassertank 7 als 
Spülflüssigkeit in den Spülkasten 3 strömen kann. 
Die Steuerung 9 kann die Abgabeeinrichtung 8 betä-
tigen bzw. das zweite Ablaufventil 6 schließen, 
sodass kein weiteres Kondenswasser von dem Kon-
denswassertank 7 in den Spülkasten 3 strömen 
kann, wenn die Spülflüssigkeit in dem Spülkasten 3 
den Sollfüllstand 10 erreicht. Die Steuerung 9 ist 

dazu eingerichtet und vorgesehen in einem Schritt 
b) das Füllventil 4 nach Ablauf einer vorgegebenen 
Zeit nach dem Spülen des in der Fig. 1 gezeigten 
Sanitärkörpers 2 zu öffnen, sodass Frischwasser 
als Spülflüssigkeit in den Spülkasten 3 strömen 
kann, wenn in Schritt a) der Sollfüllstand 10 der Spül-
flüssigkeit durch Zuführen des Kondenswassers 
nicht erreicht wurde. Die Steuerung 9 kann das Füll-
ventil schließen, wenn die Spülflüssigkeit in dem 
Spülkasten 3 den Sollfüllstand 10 erreicht und/oder 
aufweist.

[0032] Die Fig. 3 zeigt die Vorrichtung 1 in einer 
Rückansicht. Der Spülkasten 3 weist einen ersten 
Überlauf 12 für die Spülflüssigkeit in dem Spülkasten 
3 auf, über den die Spülflüssigkeit bei einem Über-
schreiten des Sollfüllstands 10 aus dem Spülkasten 
3 abfließen kann. Der erste Überlauf 10 ist über ein 
erstes Überlaufrohr 20 mit der Spülflüssigkeitsleitung 
17 verbunden. Der Kondenswassertank 7 weist 
einen zweiten Überlauf 13 für das Kondenswasser 
in dem Kondenswassertank 7 auf, über den das Kon-
denswasser bei Überschreiten eines (vorgegebenen 
und/oder zulässigen) Fassungsvermögens des Kon-
denswassertanks 7 aus dem Kondenswassertank 7 
abfließen kann. Der zweite Überlauf 13 ist über ein 
zweites Überlaufrohr 21 mit der Spülflüssigkeitslei-
tung 17 verbunden.

[0033] Durch die vorliegende Erfindung ist ein Trink-
wasserverbrauch reduzierbar.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung

2 Sanitärkörper

3 Spülkasten

4 Füllventil

5 erstes Ablaufventil

6 zweites Ablaufventil

7 Kondenswassertank

8 Abgabeeinrichtung

9 Steuerung

10 Sollfüllstand

11 Montagerahmen

12 erster Überlauf

13 zweiter Überlauf

14 Luftentfeuchter

15 Gebäudewand

16 Vorwand

17 Spülflüssigkeitsleitung

18 Betätigungselement
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19 Halterung

20 erstes Überlaufrohr

21 zweites Überlaufrohr

22 Verbindungsleitung

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Spülen eines Sanitärkör-
pers (2), zumindest aufweisend: 
- einen Spülkasten (3) für eine Spülflüssigkeit zum 
Spülen des Sanitärkörpers (2), wobei der Spülkas-
ten (3) ein Füllventil (4) zum Füllen des Spülkastens 
(3) mit Frischwasser und ein erstes Ablaufventil (5) 
zur Abgabe der Spülflüssigkeit an den Sanitärkörper 
(2) umfasst; 
- einen Kondenswassertank (7) für Kondenswasser, 
wobei der Kondenswassertank (7) eine Abgabeein-
richtung (8) zur Abgabe des Kondenswassers an 
den Spülkasten (3) umfasst; und 
- eine Steuerung (9), die zur Durchführung des fol-
genden Verfahrens eingerichtet ist: 
a) Betätigen der Abgabeeinrichtung (8) zum zumin-
dest teilweisen Füllen des Spülkastens (3) mit dem 
Kondenswasser nach dem Spülen des Sanitärkör-
pers (2); und 
b) Öffnen des Füllventils (4) zum Füllen des Spül-
kastens (3) mit dem Frischwasser, wenn in Schritt 
a) ein Sollfüllstand (10) der Spülflüssigkeit in dem 
Spülkasten (3) nicht erreicht wurde.

2. Vorrichtung (1) nach Patentanspruch 1, wobei 
es sich bei der Abgabeeinrichtung (8) um ein zwei-
tes Ablaufventil (6) handelt.

3. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, wobei die Steuerung (9) in 
Schritt a) das Füllen des Spülkastens (3) mit dem 
Kondenswasser stoppt, wenn der Sollfüllstand (10) 
des Spülkastens (3) erreicht ist.

4. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, wobei die Steuerung (9) in 
Schritt a) das Füllen des Spülkastens (3) mit dem 
Kondenswasser stoppt, wenn der Kondenswasser-
tank (7) geleert ist.

5. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, wobei die Steuerung (9) in 
Schritt b) das Füllventil (4) nach Ablauf einer vorge-
gebenen Zeit nach dem Spülen des Sanitärkörpers 
(2) öffnet, wenn in Schritt a) der Sollfüllstand (10) 
des Spülkastens (3) nicht erreicht wurde.

6. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, aufweisend einen Montage-
rahmen (11), an dem der Spülkasten (3) und der 
Kondenswassertank (7) befestigt sind.

7. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, wobei der Kondenswasser-
tank (7) oberhalb des Spülkastens (3) angeordnet 
ist.

8. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, wobei der Spülkasten (3) 
einen ersten Überlauf (12) für die Spülflüssigkeit 
aufweist.

9. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, wobei der Kondenswasser-
tank (7) einen zweiten Überlauf (13) für das Kon-
denswasser aufweist.

10. Vorrichtung (1) nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, wobei der Kondenswasser-
tank (7) mit einem Luftentfeuchter (14) verbunden 
ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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9/9 Das Dokument wurde durch die Firma Luminess hergestellt.
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